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RS OGH 1997/1/28 1Ob2405/96z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

ABGB §1151 X

ABGB §1165 F

ABGB §1299 B

Krnt Krankenanstalten-BetriebsG §4 Abs2

Rechtssatz

Behandlungsverträge werden stets zwischen dem Patienten und dem Träger der Krankenanstalten abgeschlossen; das

aber ist auch dann, wenn Landeskrankenanstalten mit beträchtlicher Teilrechtsfähigkeit ausgestattet sind, die

Landesanstalt, die die Landeskrankenanstalten führt und betreibt.
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